
Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, 40190 Düsseldoti 

Präsidentin des Landtags · 
Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Ausschusses für.Kommunalpolitik 

60-fach 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. WAHLPERIODE 

VORLAGE 
16/4569 

Berichtsbitte der CDU-Fraktion vom 28.11.2016: 
"Milliarden-Entlastung der Kommunen durch den Bund" 

Sehr geehrte .Frau .. Landtagspräsidentin, 

. . . 

zur Information der Mitg.lieder des Ausschusses für Kommunalpolitik 
~bersende ich anliegend den Bericht der Landesregierung zum o~ g. 
Thema. 

Mit freundlichen Grüßen 

-~tr-. 
Ralf Jäger MdL 

r Dezember 2016 
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Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen · 

Der .Minister 

Bericht 

der Landesregierung 

an den Ausschuss für Kommunalpolitik 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Zur Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik am 09. Dezember 

201"6 hat die CDU-Fraktion um einen Bericht der Landesregierung 

gebeten: 

"Milliarden-Entlastung der Kommunen durch den Bund" 

Die von der Fraktion der CDU in ihrem Schreiben vom 28. November 

2016 aufgeworfenen.Fragen sind wie folgt zu beantworten: 

Frage 1: Welche Entlastungwirkung durch die Übernahme der 

KdU für anerkannte Asylb~werber haben die 

liordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2016 und 

für die Jahre 2017 und 2018 zu erwarten (bitte 

kommunalscharfe Darstellung gesamt ünd pro Jahr)? 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt über die Bundesbeteiligung an den 

. Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II, die für die Jahre 2016 bis . 

2018 befristet erhöht wird. Die Verteilung der für das Jahr 2016 

vorgesehenen 400 Mio. Euro auf die Länder erfolgt nach dem 

Königsteiner Schlüssel. . Vor diesem Hintergrund wurden die 

Prozentsätze für die Erhöhung der Bundesbeteiligung im Jahr 2016 für 

die einzelnen Länder gesetzlich festgeschrieben . 

. Für Nordrhein-Westfalen ergibt sich durch das Gesetz zur Beteiligung 

des Bundes an· den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung 
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Der Minister 

von Ländern und Kommunen im Jahr 2016 eine um 2,2 Prozent-Punkte 

erhöhte Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und 

Heizung. Ab dem Jahr 2017 werden Höhe und Verteilung - in Anlehnung 

zum Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe - durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats jährlich vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales anhand der 

Ausgabenentwicklung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft 

und Heizung oes Vorjahres für die einzelnen Länder angepasst. Die 

Ausgaben werden hierbei auf Basis statistischer Daten der 

Bundesagentur für Arbeit ermittelt. 

Welche kommunalspezifischen Entlastungswirkungen die erhöhte 

Bundesbeteiligung an den KdU für die nordrh~in-westfälischen 

Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 haben wird, kann aufgrund 

der nicht konkret vorhersehbaren individuellen Entwicklung der 

flüchtlingsbedingten Kosten für Unterkunft und Heizung derzeit nicht 

· beziffßrt werden. Für das Jahr 2016 ergeben sich folgende 

kommunalspezifisch hochgerechnete Werte, die anhand der bisher 

vorliegenden Meldungen über die .Ausgaben für Unterkunft und Heizung 

nach SGB II (Januar bis Oktober 2016 einschl.) der einzelnen 

Kommunen ermittelt wurden: 
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Frage 2: 

Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Wie viele anerkannte Asylbewerber leben zum Stichtag Seite s von 11 

·31.03.2016, 30.06.2016, 31.10.2016 jeweils in den . 

Kommunen in Nordrhein-Westfalen (ggf. mit und ohne 

KdU-Leistungsbezug)? 

Aus dein Ausländerzentralregister (AZR) lassen sich keine 

kommun·atsc~arfen Daten erheben, da die Meldun·g ·der Daten an das 

AZR durch die jeweiligen Ausländerbehörden für ihren jeweiligen 

gesamten Zuständigkeitsbereich (Kreise, große kreisangehörige Städte, 

kreisfreie Städte) erfolgt. Eine Abfrage bei den einzelnen Kommynen· 

wäre aufwendig und in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu 

leisten. Es wird daher die Zahl der anerkannten Asylbewerber zu den 

je'J_Veiligen Stichtagen für NRW mitgeteilt. 

Zum Stichtag 31.03.2016 waren im Ausländerzentralregister für das 

Land NC?rdrhein-Westfalen 12.855 Personen registriert, die als 

Asylberechtigte nach Art. 16a GG anerkannt sind, 71.076 Personen, 

denen die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 4 Asylgesetz zuerkannt 

wurde sowie 793 Personen, denf?n subsidiärer Schutz nach § 4 Abs. 1 

Asylgesetz gewährt wurde. 

Zum Stichtag 30.06.2016 waren~ im Ausländerzentralregister 'für das 

Land Nordrhein-Westfalen 12.876 Personen registriert, die als 

Asylberechtigte nach Art. 16a GG anerkannt sind, 87.311 Personen, 

denen die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 4 Asylgesetz zuerkannt 

wurde sowie 1. 7 40 Personen, denen subsidiärer Schutz nach § 4 Abs. 1 

Asylgesetz gewährt wurde. 

Zum Stichtag 31.10:2016 waren im Ausländerzentralregister für das 

Land Nordrhein-Westfalen 12.857 Personen registriert, die als 

Asylberechtigte nach Art. ~6a GG anerkannt sind, 103.740 Personen, 
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denen die Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 4 Asylgesetz zuerkannt 

wurde sowie 8.333 Personen, denen subsidiärer Schutz nach § 4 Abs. 1 

Asylgesetz gewährt wurde. 

Die zum KdU-Leistungsbezug erforderlic~en Daten können innerhalb 

der gesetzten Frist nicht ermitt~lt werden, so dass hier lediglich eine 

Aussage zu den anerkannten Asylbewerbern getroffen werden kann. 

Frage 3: 

Frage 4: 

Mit welchen konkreten Entlastungen können die 

nordrhein-westfälischen Kommunen hinsichtlich der 

sog. 5 Mrd. Euro-Entlastung in Bezug auf die 4 Mrd. 

Euro im Jahr 2018 rechnen? {Bitte kommunalscharfe 

Abschätzung der Entlastungsbeträge aus der 

Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU sowie 

aus der Aufstockung des Gemeindeanteils an der 

Umsatzsteuer getrennt und summiert) 

Mit welchen konkreten Entlastungen können die 

nordrhein-westfälischen Kommunen hinsichtlich der 

sog. 5 Mrd. Euro-Entlastung in Bezug auf die 4 Mrd. 

Euro ab dem Jahr 2019 rechnen? (Bitte 

kommunalscharfe Abschätzung der 

Entlastungsbeträge aus der Erhöhung der 

Bundesbeteiligung an deli KdU um bundesweit 1,6 

Mrd. Euro sowie aus der Aufstockung des 

Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer Darstellung) 

Siehe hierzu die Anlagen 1- und 2. 
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Im Hinblick auf den Teil der Bundesentlastung, der über den Seite7vort 11 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen soll, liegeri der 

Berechnung die aktuell gültigen Verordnungen über die Aufteilung und 

Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zugrunde 

(UStGemAntV 2015 sowie UStAufteiiV vom 1'6.12.2014), die jedoch am 

31.12.2017 bzw. 31.01.2018 außer Kraft treten werden. 

Hinsichtlich der Entlastung, die über eine erhöhte Bu_ndesbeteiligung an· 

den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II erfolgen soll, 

basiert die Berechnung auf den Ist-Ausgaben für KdU aus dem Jahr 

2015. Wie hoch die über diesen Weg gewährte Entlastung im Jahr 2018 

· ausfallen wird, hängt von den dann getätigten kommunalen Ausgaben 

für KdU ab und lässt sich daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht präzise 

beziffern. 

Frage 5: Kann die Landesregierung sicherstellen, dass. auch 

der NRW-Anteil an der 1 Milliarde Euro über den 

Umsatzsteueranteil der Länder zu 100 Prozent und 

ohne Abzüge an anderer Stelle an die Komm·unen 

geht? 

Mit Kabinettbeschluss vom 05.07.2016 hat die Landesregierung 

entschieden, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden'Anteil an den ab 

2018 gewährten Entlastungsmitteln in Höhe von bundesweit einer Mrd. 

Euro, die über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden, in 

voller Höhe zur Stärkung der Schlüs·selmasse zu verwenden. Die Mittel 

werden in Nordrhein-Westfalen somit in Gänze an die Kommunen 

weitergeleitet werden. 



Frage 6: 

Frage 7: 
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Der Minister 

Welche finanzielle Entlastung können die Kommunen 

für das Jahr 2017 konkret erwarten in Bezug auf die 2,5 

Mrd. Euro-Hilfe des Bundes (Bitte kommunalscharfe 

Abschätzung der Entlastungsbeträge aus der 

· Erhöhu~g der Bundesbeteiligung ~n den KdU sowie 

aus der Aufstockung des Gemeindeanteils an der 

Umsatzsteuer getrennt und summiert) 

Welche finanzielle Entlastungswirkung hatten die 

Kommunen im Jahr 2016 durch die Bundesbeteiligung 

an den Koste.n für die Grundsicherung im Alter, mit 

welcher Entlastungswirkung können die Kommunen 

im Jahr 2017 rechnen (bitte kommunalscharfe 

Darstellung)? 

Im Hinblick auf die Fragen 6 un_d 7 wird auf die Antworten der 

Landesregierung auf die Kleinem Anfragen 3921 (Drs. 16/10133) sowie 

4925 (Drs. 16/12714) verwiesen. Neuere Erkenntnisse liegen der 

Landesregierung hierzu nicht vor. 

Frage 8: ln welcher Höhe beteiligt die Landesregierung die 

Kommunen an den Mitteln der 

Bundesintegrationspauschale? 

Mit der Antwort zu Frage 14 in der Vorlage 16/4511 vom 21. November 

2016 an den Ausschuss für Kommunalpolitik ist die Frage bereits 

beantwortet worden: Sämtliche Einnahmen, die das Land aus der 

Bundesbeteiligung an · flüchtlingsbedingten Ausgaben erhält, werden 

nicht nur vollumfänglich, sondern mit einem Vielfachen an die 

Kommunen weitergeleitet. ln 2016 (einschließlich Spitzabrechnung für 
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den ·Zeitraum vom 1. Januar bis 31. August 201.6 und der neuen Seite 9 von 11 

Abschlagszahlung für den Zeitraum vom 1. September bis 31. 

Dezember 2016) belaufen sich die ·zuweisungen des Landes an die 

Kommunen für flüchtlingsbedingte Ausgaben auf das 1 ,6-fac~e der · 

BL:~ndesbeteUigung und in . 2017 auf das 2, 7-fache der 

Bund~sbeteiligung. 

· frage 9: . "'fie st~llt ~ich die Situation im Umgang mit der 

Integrationspauschale in d~n· Land~rn da? 

Fra_ge 10: , Welche Länder beteiligen die Kommunen in welcher 

Höhe an der l.ntegrationspauschale? 

Im Hinblick auf die Fragen 9 und 1 0 wird auf das Ergebnis der 

Länderabfrage vom 19. Juli 2016 verwiesen, die im Rahmen des zum 

Arbeitskreises -111 • der Innenministerkonferenz gehörenden 

Unterarbeitskreises Wirtschaft und Finanzen {UAKWuF) durchgeführt 

wurde. 

Zum Zeitpunkt der. Abfrage hatten mit Brandemburg, Hessen und 

~ieder~ach~en dr~i Lä~der politische Festlegungen im Hinblick auf die 

Verwendung der ln~egrationspaus9hale getroffen: 

·' Brand~nburg: ~i~ .Einnahmen a~s der lnt~grationspau~ch~le des 

Bundes verbleiben beim·Land. 

. . .• Hessen: Gemäß dem Haushaltsplanentwurf ist geplant, die 

Entlastungsmittel ~es Bundes zur Finanzierung der Flüchtlings

und Integrationsleistungen des Landes zu verwenden. 

• Niedersachsen: Gemäß dem Beschluss der Landesregierung 

vom August 2016 sollen die Integrationsmittel des Bundes für 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und 
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Der Minister 

Integrationsmaßnahmen durch Sprachförderung zur Verfügung 

gestellt werden. 

Aktuellere Erkenntnisse liegen der Landesregierung nicht vor. 

Frage 11: Wie ist der aktuelle. Stand bei der Umsetzung der 

Vereinbarung zum Investitionsvorhaben des Bundes in 
' . 

. Bezug auf die Schulinfrastruktur? 

Nach aktuellen Informationen beabsichtigt die Bundesregierung noch in 

diesem Jahr einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsj~hr 2016 

einzubringen, um sicherzustellen, dass die beabsichtigte Aufstockung 

des Sondervermögens "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" um 3,5 

Mrd. Euro noch mit dem Bundeshaushalt 2016 erfolgen kann. Weitere, 

inhaltliche Regelungen zur geplanten Investitionsförderung des Bundes. 

in die Schulinfrastruktur werden Bestandteil eines gesonderten 

Gesetzgebungsverfahrens. 

Frage 12: Was unternimmt die Landesregierung, um die 

Übernahme des Verteilschlüssels des bisherigen 

Kommunalinvestitionspakets des Bundes (32 Prozent

Anteil für NRW) auch für die Schulsanierungsmittel zu , 

erreichen? 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein,· dass die Mittel der geplanten 

Investitionsförderung des Bundes in die Schulinfrastruktur nach den 

schon bisher für die Mittel des KlnvFöG geltenden Maßstäben verteilt 

werden. Aktuell zeichnet sich ab, dass der Bund dies auch beabsichtigt 

und den bisherigen Maßstab lediglich zeitlich aktualisiert 

U1 
~ 
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Frage 13: . Welche konkreten Maßnahmen ergreift die 

. Landesregierüng, um eine Verzahnung oder 

Abstimmung der geplanten Investitionsförderung des 

Bundes in die Schulinfrastruktur auf das 

Landesprogramm Gute Schule 2020 zu erreichen? 

Selbstverständlich strebt die Landesregierung an, die geplante 

Investitionsförderung des Bundes in die Schulinfrastruktur so 

weitgehend wie möglich mit dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" 

.. abzustimmen. Jedoch können derzeit noch keine Aussagen zu Details 

gemacht werden, ·da sowohl die rechtlichen als auch 

verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen der geplanten 

Bundesförde~ung noch nicht feststehen. 
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Anlage1 

Gebietskörperschaft 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer (bundesweit 

2,76 Mrd. Euro) 

Bundesbeteiligung an den KdU 
(bundesweit 1,24 Mrd. Euro) 

Berechnung auf der Grundlage der 

Gemeindeschlüsselzahlen I KdU-AuszahlungeO-imJahr 
2015-2017 2015 

Euro 

Summe 
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Geblelskörperschafl 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer (bundesweit 

2,76 Mrd. Euro) 

Bundesbeteiligung an den KdU 
(bundesweil1,24 Mrd. Euro) 

Berechnung aur derGrundJage der 
GemeindeschiOsselzahlen 

2015-2017 
KdU-Auszahlungen im Jahr 

2015 

Summe 
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Gebietskörperschall 

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer (bundesweit 

2,76 Mrd. Euro) 

Bundesbeteaigung an den KdU 
(bundesweit1,24 Mrd. Euro) 

KdU-Auszahlungen im Jahr 
2015 

Summe 
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Gemeindeanteil an der 
Umsalzsteuer (bundesweit 

2,76 Mrd. Euro) 

Bundesbetemgung an den KdU 
(liundesweil 1,24 Mrd. Euro) 

Berechnung auf der Grundlage der 
Gemeindeschlüsselzahlen 

2015-2017 
KdU-Auszahlungen im Jahr 

2015 

Summe 
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Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer (bundesv.-ell 

2,76 Mrd. Euro) 

Bundesbetenigung an den KdU 
(bundesweil1,24 Mrd. Euro) 

KdU-Auszahlungen im Jahr 
2015 
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Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer (bundesweil2,4 Bundesbeteiligung an den KdU 

Mrd. Euro) (bundesweit 1,6 Mrd. Euro) 
Stimme 

Gebietskörperschaft 

. Berechnung auf der Grundlage der 

Gemein. deS;chlüsselzahlen I KdU-Auszahlungen im Jahr 
2015-2017 2015 

Euro 
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Umsatzsteuer (bundesweit 2,4 (b d .1 1 6 M d E ~ 

Mrd. Euro) un e~ve1 , r • uro, 
Summe 

Gebietskörperschart 

Berechnung auf der Grundlage der 

Gemeindeschlüsselzahlen KdU-Auszahlungen im Jahr 
2015-2017 2015 
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Gebietskörperschalt 

Gemeindeanteil an d~r Bundesbeteiligung an den KdU 
Umsatzsteuer (bundes\'lllll2,4 (b d ll 1 6 M d E ) 

Mrd. Euro) un eswe , r . uro 

Gemaindeschlüsselzahlen 
2015-2017 

KdU-Auszahlungen im Jahr 
2015 

Summe 
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Gemeindeanteil an der Bundesbeteiligung an den KdU 
Umsatzsteuer (bundesweit 2,4 (bundesweil 1•6 Mrd. Euro) 

Mrd. Euro) 
Summe 

Gebietskörperschaft 

Berechnung aur der Grundlage der 

Gemeindeschlüsselzahlen KdU-Auszahlungen im Jahr 
2015-2017 2015 
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Summe 

Gemeindeanteil an der Bundesbeteiligung an den KdU 
Umsatzsteuer (bundesweil2,4 (bundesweii1.S Mrd. Euro) 

Mrq.Euro) 

Gebietskörperschaft 

Berechnung auf der Grundlage der 

GemeindeschiUsselzahlen KdU..Auszahlungen im Jahr 
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